
sich den Sicherheitsorganen freiwillig stellen und diese 
bei der Aufdeckung feindlicher Agentennetze usw. un
terstützen, sind hinreichend bekannt.

In diesem Zusammenhang muß jedoch der in einem 
der Seminare zur Strafpolitik geäußerten Meinung ent
gegengetreten werden, daß auf Grund der gegenwärti
gen Entwicklung nunmehr alle Wirtschaftsverbrecher, 
die sich nach Westdeutschland abgesetzt hatten und 
heute in die Deutsche Demokratische Republik aus den 
verschiedensten Gründen zurückkehren, grundsätzlich 
nicht mehr für ihre früheren Verbrechen strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen werden sollten. Dies wäre 
ebenso falsch, als wenn man gegenteilig verfahren und 
diese Personen ohne Rücksicht auf die Tatsache ihrer 
Rückkehr bestrafen wollte. Hier sind in jedem einzel
nen Falle die Schwere des begangenen Verbrechens, vor 
allem aber das Verhalten des Täters in Westdeutsch
land, seine Versuche, sich dort seßhaft zu machen, dabei 
angeknüpfte Verbindungen u. ä. sowie auch die Ursa
chen und Motive seiner Rückkehr genauestens aufzu
klären, ehe über diese Frage eine Entscheidung getrof
fen werden kann. Immer aber muß sich das Gericht 
wenn ein solcher Fall vorliegt, mit diesem Problem 
gründlich auseinandersetzen und seinen evtl. Einfluß 
auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit prüfen. Inso
weit ist z. B. das Urteil des Obersten Gerichts vom 
30. Juli 1954 — 3 Zst III 159/54 — zu kritisieren, mit 
dem ein Kreisgericht zur härteren Bestrafung eines aus 
Westberlin zurückgekommenen Wirtschaftsverbrechens 
angewiesen wurde, ohne daß sich das Urteil auch nur 
mit einem Wort mit der Tatsache der Rückkehr und 
deren evtl. Einfluß auf das Ausmaß der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Täters auseinandersetzt und dem 
Kreisgericht dementsprechende Hinweise gibt.

Weiter muß darauf hingewiesen werden, daß insbe
sondere bei Verbrechen gegen das Volkseigentum, Wirt
schaftsverbrechen und auch manchen Fällen vor allem 
fahrlässig begangener Verbrechen im Verkehrswesen 
(Transportgefährdung) die Notwendigkeit der Bestra
fung auch dadurch wegfallen kann, daß der Täter als 
Wiedergutmachung seines Verbrechens vorbildliche Pro
duktionsleistungen vollbringt oder sich sonst um un
sere Volkswirtschaft verdient macht. Bereits aus dem 
bisher Gesagten ergibt sich jedoch die Schlußfolgerung, 
daß bei besonders schweren Verbrechen, z. B. terro
ristischen Verbrechen gegen die DDR oder bei Tötungs
verbrechen, insbesondere aber bei Mord und Totschlag, 
dia Notwendigkeit der Bestrafung mich durch ein nach
folgendes gesellschaftlich noch so positives Verhalten 
des Täters grundsätzlich nicht beseitigt werden kann. 
Ein solches Verhalten könnte bestenfalls bei der Straf
zumessung Berücksichtigung finden, und im übrigen 
wäre es Aufgabe der Gnadeninstanzen, besondere 
Härtefälle auszugleichen.

Schließlich muß noch auf eine weitere Schlußfolge
rung aus den bisher dargelegten Erkenntnissen hinge
wiesen werden. Reicht im konkreten Fall das gesell
schaftlich positive Verhalten des Täters in Anbetracht 
der Schwere des von ihm begangenen Verbrechens nicht 
aus, die Notwendigkeit seiner Bestrafung völlig zu be
seitigen, so ist dieses Verhalten auf jeden Fall bei der 
Strafzumessung zu berücksichtigen*).

Es ist dabei zu beachten, daß die in solchen Fällen 
des nachträglichen Wegfalls der Notwendigkeit der Be
strafung an das Verhalten des Täters zu stellenden 
Anforderungen in ihrem Ausmaß nicht unabhängig von 
Raum und Zeit gestellt werden, sondern maßgeblich 
durch die jeweils gegebene Situation des Kampfes gegen 
die imperialistischen Feinde unserer Arbeiter- und 
Bauernmacht, die Notwendigkeiten und Schwerpunkte 
der planmäßigen Verbrechensbekämpfung in der Deut
schen Demokratischen Republik und durch die gegebene 
Etappe unseres gesellschaftlichen und insbesondere öko
nomischen Aufbaues bestimmt werden. Würden z. B. 
Verstöße gegen die Ablieferungspflicht von der Art und 5

5) im übrigen ist hierzu auf unseren Artikel über die Prin
zipien der Strafzumessung und die weiterführenden Ausfüh
rungen Benjamins dazu zu verweisen (vgl. NJ 1953 S. 766/767 
und NJ 1954 S. 454 ff.).

Beschaffenheit, wie sie von einem werktätigen Bauern 
im Jahre 1950 mehrmals begangen wurden, unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen nur noch wenig gesell
schaftsgefährlich sein und deshalb nur eine geringe 
Freiheits- oder Geldstrafe nach sich ziehen, so sind mit 
Rücksicht auf die Veränderung der wirtschaftlichen 
Lage und unsere Politik der Unterstützung und Förde
rung der werktätigen Bauern weniger strenge Maßstäbe 
an sein Verhalten nach der Verbrechensbegehung zu 
legen als dann, wenn Verbrechen dieser Art auch unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen wegen ihrer Gesell
schaftsgefährlichkeit eine strenge Bestrafung erfordern 
(so z. B. wenn er laufend Vieh und erhebliche Mengen 
Fleisch, Butter, Eier und andere landwirtschaftliche 
Produkte an Spekulanten verschoben hat).

Abschließend zu diesem Punkt müssen noch die prak
tischen Schlußfolgerungen dargelegt werden, die sich 
aus der Tatsache ergeben, daß durch solche nachträg
lichen grundlegenden Veränderungen im Bewußtsein 
und Verhalten des Täters der verbrecherische Charak
ter der von ihm begangenen Tat nicht rückwirkend be
seitigt wird. Diese bestehen vor allem darin, daß bei der 
Beteiligung mehrerer Personen am Verbrechen der 
Wegfall der Notwendigkeit der Bestrafung nur für den
jenigen Beteiligten wirksam ist, in dessen Person und 
Verhalten ein solcher grundlegender Wandel tatsächlich 
eingetreten ist; für die anderen an diesem Verbrechen 
Beteiligten, bei denen dies nicht der Fall ist, wirkt er 
nicht — sie bleiben wegen ihrer Beteiligung an diesem 
Verbrechen strafbar (wobei hier „Beteiligung“ im wei
testen Sinne zu verstehen ist, also unter Einschluß der 
verbrecherischen Organisation, Bande, Gruppe usw. und 
auch der Begünstigung, Hehlerei und Nichtanzeige von 
Verbrechen). Wenn z. B. bei einem organisiert began
genen Spionageverbrechen einer der Beteiligten von der 
weiteren Teilnahme an diesem Verbrechen Abstand 
nimmt, mit seinen Komplicen bricht, sich freiwillig den 
Sicherheitsorganen stellt und selbst aktiv bei der Auf
deckung und Liquidierung dieses Spionageunternehmens 
mithilft, während die anderen Beteiligten ihr verbre
cherisches Treiben fortsetzen oder sich in ihre Schlupf
winkel verkriechen, so ist ausschließlich für diesen ein
sichtigen Beteiligten die Notwendigkeit der Bestrafung 
seines verbrecherischen Handelns weggefallen, nicht 
aber auch für die anderen. Sie entfällt ferner auch nicht 
für diejenigen Personen, die von dem Verbrechen des 
später einsichtigen Agenten Kenntnis hatten und es 
unterließen, gemäß § 139 StGB Anzeige zu erstatten. 
Ähnlich liegen die Dinge auch in folgendem Falle: A. 
hatte mit seinem Freunde B. in den Jahren 1948 und 
1949 fortgesetzt Fahrten nach Westdeutschland und 
Westberlin unternommen und von dort illegal Lebens
und Genußmittel für seine Familie, seine Bekannten 
und zur Aufbesserung seiner Vermögenslage eineeführt, 
mit der wachsenden Einsicht in die Verwerflichkeit 
eines solchen egoistischen „Ausweges“ aus den damali
gen Versorgungsschwierigkeiten und im Zusammenhang 
mit der allgemeinen Verbesserung der Lebenslage in 
der DDR hat jedoch A. seine Schiebereien aufgegeben 
und in der folgenden Zeit alle Anstrengungen unter
nommen, um seinen Wohlstand durch gute vorbildliche 
Arbeitsleistungen zu verbessern. Sein Freund B. hin
gegen setzte diese Schieberfahrten fort und ging später 
dazu über, hochwertige Textilien und optische Geräte 
nach Westdeutschland zu verschieben, um aus dem 
Schwindelkurs zu profitieren und ein gutes Leben ohne 
eigene Anstrengungen zu führen. Auch hier kommt ein 
Wegfall der Strafbarkeit bezüglich der gemeinsam be
gangenen Verbrechen nur für A. in Betracht, während 
für B. auch gegenwärtig die Notwendigkeit besteht, die 
von ihm gemeinsam mit A begangenen Verbrechen zu
sammen mit seinen späteren Verbrechen zu bestrafen.

Eine weitere Voraussetzung, die sich aus den bisher 
behandelten ergibt, ist, daß das Gericht bzw. der Staats
anwalt oder das Vntersuchwngsorgan auf Grund des 
vom Täter nach der Verbrechensbegehung an den Tag 
gelegten Verhaltens zu der Überzeugung gelangen muß, 
daß künftig ein solches Verbrechen vom Täter nicht 
mehr zu erwarten ist. Es muß sich also aus dem der 
Verbrechensbegehung nachfolgenden Verhalten des Tä
ters eindeutig schließen lassen, daß er die Forderungen
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